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Die Saboteure«
f. .#

_ . .

Ihr naht ench wieder

schwankende Oestaiten.

O 0 e t b e.

Die BeruisgciiQ^seiischaftsaiigestellten haben in den ver»

jiossenen Jahren schwer um ihre Lebensbedingungen zu ringen

gehabt. Einiges ist erreicht Viel bleibt noch zu erkämpfen.

Jeder gewerkschaftliche Fortschritt kann nur durch höchste Qe-

-schlosscnhclt und unter konzentriertester Kraftentfaltung erreicht

werten« Anders ist an ein Vorwärtskommen nicht zu denken.

hi der Bewegung der Berufsgenossenschaftsangesteiiten hat

der Verband der Beamten und Angestellten der Reichs-Unfall-

njilhhtinna (Verbaruv) die Rolle übernommen, jeden Fortschritt

xu hintertreiben. Jedes Vorwärtskommen zu unterwühlen. Er

ddtehH seine Hauptaufgabe darin zu erblicken, zu untergraben,

was andere aufbauen. Kann er aus eigener Ohnmacht und

eigenen Unvermögen nichts erreichen, so sollen auch andere

»nichts schaffen.
Sein neuestes Schandstück ist schon bekannt. Seit Jahren

kämpft unter Zentralverband der Angestellten für die Neuregelung

dea Dienstrechts der Angestellten der Sozialversicherungsträger.

Nach vielen Eingaben. Mahnungen. Besprechungen hat das

Peichsarbeitsministerium die Notwendigkeit einer Gesetzesreform

eingesehen. Eine Verhandlung mit den beteiligten Verbänden

wurde abgehalten. Nach weiteren Monaten waren Richtlinien für

einen Gesetzentwurf aufgestellt die Vorbereitungen standen kurz

vor ihrem Abschluß. Es war damit zu rechnen, daB dem Reichs*

tag unverzüglich ein Gesetzentwurf zugehen werde.

In solchen Augenblicken tritt der Verbaruv Immer auf den

Plan. Dieses Mal erscheint er im Reigen der ihm befreundeten

Fachverbändchen, die sich zum Bund der Beamten und Ange¬

stellten der Relchs-Sozialversicherung zusammengeschlossen
haben. Nun setzt seine Unterminierarbeit ein. Er richtet an

den Reichsarbeitsminister ein Schreiben, das In dem folgenden

Satz gipfelt:
MDa indc&ftn die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse die Durch-

fftbrnng der einsebneidensten Refonnmaßnabmen In der Organisation der

Relchsversicbemng tchon In nächster Zeit erzwingen wird und heule noch

nicht übersehen werden kann, welchen Organen die Durchführung der Reichs¬

versicherung anvertraut werden soll und wie diese Organe Im Minblick aul die

Ihnen zuzuweisenden Aufgaben geartet sein müssen, bitten wir, die Neuregelung

enserer Rechtsverhältnisse einstweilen auszusetzen, bte über die vorbedachte

Maßnahme Klarheit besteht/'

Da diese Klarheit in nächster Zeit nicht zu erwarten ist,

bedeutet dieses Ersuchen die Verschleppung der Qeactaesrefonu
bis auf den Sankt Nimmerleinstag Es ist kein Zufall, daß Jenes

Schreiben von Herrn Tf o j e. dem Geschäftsführer des Verbaruv,

unterzeichnet ist, der allerdings zum f.Bundcs"-Geschäftsführer
avanciert zu teln scheint. Der Gedanke liegt nahe* daß vom

Verbaruv auch die Initiative zu dieser Maulwnrfsarbdt ausge¬

gangen ist. Denn er hat in diesen Dingen Beben eine gewisse
Tradition.

Wie war es doch mit den Tarif übereinkommen?

Jeder wird sich noch der kläglichen Gehaltsverhältnisse erinnern,

unter «den^rn die bcrufsgcnossLnscbaftlichen Angestellten vor AN

Schluß des ersten Tarifvertrages zu leiden hatten. Diesem un¬

erträglichen Zustand kennte damals nur ein Ende gemacht werden

durch den Abschluß eines Tarifverträge* Einen anderen Weg
gab es niciit. Dfesen Weg beschritt damals auch mit allem Nach¬

druck der Verbard der BurcauaagesiJIien Deutschlands, einer

der Vorläufer des Zentral Verbandes d-er Angestellten.
Kaum hatte der Verband der Bureauangestellten den rr^ten

Schritt getan, da war aach der Verbaruv zur Stelle .md suchte

mit einem Flugblatt diesen Schritt immöglich ?:: m • ien. Da

Ober schri-Ä er In trotten Lettern:

Gefahr Im Ver^u::o-

Dieses Flugblatt beginnt so:

..IJer Verband der Jl*rta»4JMreatt*Mtn Tritl mh dem YearfciftJ *!c: !.*••:-( i

ferafigctt&HE^c&Ätor» Ucr etöt* Rt»cbsbes*!d *->;. _rj,; vcii^n&lii. äta» tu;J

unsere festen Ocbaltsbegflge hl einen Jederzeit kündbaren Tarif entwände)».

Daa bedeutet. daB mag ans unseres De a m t e n c I a r e Ir -

tera entkleidet and uns tum freien Angestellten-

hernf macht/4

Man wird viele Bücher durchlesen müssen, um noch einmal

in so wenig Zeilen so viel Widersinn zu finden. Jedermann weiß,
daß die einmal durch Tarifvertrag errungenen Arbeitsbedingungen
den unter diesem Vertrag fallenden Angestellten niemals ohne

Ihre Zustimmung genommen werden können. Dann aber be¬

fürchtet der Verbaruv den Verlust des Beamtencharakters.

Entweder die BcnifsgcnosscnschaftsangestelHen besaßen den

Beamtencharakter — warum strebt er danach mit aller Maeht?

Oder sie besaßen ihn nicht -~ dann konnten sie die Beamten-

eigenschaft auch nicht durch Tarifvertrag verlieren. Dieser An¬

griff Ist also die offenbarste Demagogie.
In einer Unkenntnis der Dinge, die jeden Lehrling beschämen

müßte, fährt er fort:
„Wir werden künftig genau wie alle anderen Angestellten der Konjuuktnr

nnterworfen, und letzten Endes wird dies dazu führen, dafl wir nnterer

Rnhegehaltsberechtigung verlustig geben. V/ollen Sie

dazu die Hand bieten?"

Und so geht es weiter:

..Wer gtzen den Tarifvertrag, aber für die Desoldiingrordnung ist. roeMet

•Ich umgebend bei der Verewigung, der einzigen Berufsvertretung, n%& Mitglied."

Solche Sätze bedürfen keines weiteren Kommentars. Sie

sprechen für ihre Verfasser mit solcher Beredsamkeit, daß jede

Erläuterung eine Abschwächung wäre.

Der Verbaruv hat also die Tarifverhandlungen mit allen

Schikanen au verschleppen versucht. In seiner Zeitschrift hat er

den Abschluß eines Tarifvertrages weit von steh gewiesen. So

schrieb er:

..Aber Httere alte Fotdcrvnz lautet !a: Gleichstellung mit den öffentlichen

Be&mtcn. Aus diesem Grunde Ist aucii die „Verbaruv* gegen den AbschtuS

von Tarifvertragen. Wir sind der Ansicht. d«fl wir durcii einen Tarifvertrag

mit allen anderen Angestellten iffhhgMffftl x:nd dadurch von unserer altrn

Forderung abgedrängt werden."

Und In derselben Nummer seiner Zeitschritt:

„In Erkenntnis dieser Oefahr heben wir Tarifverträge nickt „gewolli**

nd wollen sie auch In Zukunft nich t."

Eine weitere Probe von der grenzenlosen Naivität mag ein

Satz aus einem anderen Plugblatt geben:

.J'iir Beamte würde in dem ZdA. eben kein PUfz mehr s:in. nnd daher

wird lediglich dtrs Mitgliederbestandes wegen am Tarifvertrag festgehalten.

Dieser kann aber nie höher in seinen Qcha11ss11 ge n

nbgescblossen werden, als solche die RDO. vor .

alehl, denn einmal werden Tarife mit höheren Gehalts-

afltgen nicht allgemein verbindlich erklärt und zweitens

kann auch der ArhettnehehrerbMtf der Berufsgenossenschaften für «eine Mit¬

glieder ketee höheren Sul/t bewilligen, da Ja eine allgemeine 1 lucht aus den

Verbände cleaslicn virdc nad der Vertrngseehtal Bbeihnaal UMSfttet «ar*H

Wie ist es aber tatsächlich gekommen?
Durch das entschlossene Vorgehen des Verbandes der

DnreanangesteRten kam der Tarifvertrag anstände« Dann aber

war d?r Verbarnv froh, daß er an diesem Tarifvertrag mitbeteiligt

*tin durfte. Er mußte lieh sogar dem ArbeHgeberverband gegen¬

über verpflichten, ..von seiner Agitation gegen den Qedanken des

Tarifvertrages abzusehen*4. Vnd heute gebürdet er sich so, als

ob ohne Bin dieser Tarifvertrag gar nicht zustande gekommen

wäre, ja, als ob er ^\^'i dessen alleiniger Schopfer sei.

Als die Verbindlichkeitscrklärung diesen Tarifvertrages

einige Schwierigkeiten bereitete, keifte der ^Verbaruv" ;n einem

Rundschreiben folgendermaßen:
AaeeaechelnHch erechehrt die \ r_d:»tM.ei?et^iisnnt nach ic* ene re-

wcr^er.c.> Inf anea easgescWoss-r*. eemil hat <!cr Zentral*

verband der Aageetellten den Reliefen den schleck«»

•eeten DIeanI erwiesen insofern, als ei nicht die

U a t e k e I n i e a fiueina keeeltlgle, •*• a i et n diese

«i »j r c h Ervselssf rit etfa11karei Het-fa e ee * a stei¬

ge i t ..••

Bie Charakterlosigkeit dieser Organ •• ;on ka in wohl kaum

r^e:$ föertroiien werden. Ixu Aagcx&iick der Oeu.hr rückt er
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äng ilich vom Tarifverträge ab. erker:.t nbcr In unfrei tiger

Wcic doch dessen große Bedeutung an. Man v ird für eia

solche* Verhalten kaum eine Bezeichnung in der deutschen

Drache fin Jen. es sei denn, daß man es „verl.aruvisch" nennen

..oll'e,

Dem Zentraiverband der Angestellte:, ist es auch gelungen.

die Verbindlichkeit des Tarifvertrages zu erre eben. Der Tarif¬

vertrag hat daJ.'rch einen vollen Erfolg gehabt. Welche Vor¬

teile er den ben_ftgeaOSS««SCbaftUcbC-. Angestellten gebracht

hat. ergibt sich aus der Begründung einer Entscheidung des

Reichsversicherungsamts.
Eine Berufsgenossenschaft weig...-tc sich, den Tarifvertrag

an_.uerkef.en. Sie behauptete, daß m:t ihren Angestellten eine

(ieha'tszahlung in Hohe der Satze der RBO vereinbart sei.

Du RVA. hat die Lk.rui^cpossensc..ßft auf die Klage unseres

« Zcmralverbandes zur Zal .ung der Tarifsätze verurteilt, da diese

•/e für e.e Angestellt«« günstiger und nach dem allgemeinen

Tar.f.u.it alle von einem Tarifvertrags abweichendes Verein¬

barungen iJa.in nichtig sind, wenu sie dem Tarifvertrag wider¬

sprechen. Das W\. sagt:

..DaB dio OehcUsuesclun« nach der RbO. rQnt.iger lür den Rcvchwerde-

Iflhrcr stl alt die tiacc dem Ueberc.t_-.on._i-c.. cetroffene, ist rutht darceta*.

auch n'J-i a;.zun2fcmeo. da Im all«rm*.neu die S5tr« de» Tarifvertrag» dfe

dor HDO.. euf denen tie eufbauen. n«n H b I l tt 0 be r st tl ten."

Die bl.nde Wut gegen den Tarifvertrag und seinen Schöpfer,

den Zentraiverband der Angestellten, hat in der Phantasie des

Verbaruv die absonderlichsten Blüten getrieben. Man höre fol¬

gendes Stückchen, das die Schildbürger noch beschämt:

Ia den Satzungen des „Verbaruv" stand der Satz: ..Für

Tarife wird die Eintragung in das Tarifrcgisfer beim Arbcits-

ministerium beantragt", tun Satz, der an sich völlig unsinnig ist.

da eine solche Eintragung in das Tanfregistcr bei Allgeincin-

v-rbindlichkeitserklärungen vom Reichsarbeüsminister erfolgt

und ein Antrag darauf überhaupt von deu Parteien nicht zu

sollen ist. und ferner, da ein solcher Satz mit einer Vcrbands-

_._.:zting überhaupt nichts zu schaffen hat.

Um das ihm plötzlich unerträglich gewordene Wort „Tarif¬

vertrag" auszutilgen, wurde auf das Drangen des Verbandes das

..rgebnis der VerhaiKllungen mit dem Wort ..Uebereinkommen4*

bezeichnet, was natürlich nichts an dem Wesen des Tariivcr-

IntfSS Änderte. Der ..Verbaruv" aber läßt tlugs durch seinen

i-.sa.ntvorstand eine Satzimgsänderung beschließen:

„Pas Wort ..Tarifvertrag" wird durch die Worte „Uebereinkommen

• af (Jraad von V r i b a n u I a a k e n" der la
.

i9 Ata. 1 br?eich:.e.et.

Art erae.*.."

Ein andermal stat:•! in der Zeitschrift des „Verbaruv" fol¬

gendes zu lesen:

..(_ t.n.) wie hn vcrgi:n/onea labt« bei den TarifverbsndluniccB hatten auch

diesmal unsere ÜcvoUmlcbtij(ttn den Tjndruck. dt8 der Arbtitgcberverbaftd

und der ZdA. tick zuvor ve..t_u.-Jii_t hatten, um ihre eemeinsarneu

Ziele d o r c h ? u d r 0 c I. en. Dieser unanj.er.eh...e Üir.drnck wurde r»och

durch die Wahnahmnog bestärkt, daß sich Baumeister fkner mit Brenke vom

ZdA. wahrend der Aussprache zvhehen AOV. und Ver.

baruv Im I* I (! s t c r t o n unterhielt"

Auslassungen von solcher kind.ichen Einfalt kann man oft in

den Bllttern des Verbaruv lesen. Wie grotesk dieser Satz

aber ,1*4, wird klar, wenn man die soziaipoiitischen An¬

schauungen des Verbaruv und seiner Bundesgenossen kennt.

Da kbgl der Bundesgcschäftsfuhrcr Dr. Wischer in beweglichen
fönen über den Untergang des Mittelstandes, zu dem er bc-

-.nders die Angestellten zählt Cr ruft die Sozialpolitiker
auf. dem Mittelstand zu helfen. ..wenn unser VoFk nicht ganz

Im Morast staatlicher und kultureller Ohnmacht versinken soll44.

Unmöglich aber gemacht würde dies, wenn man in unserem Qe-

sellschaftsaufban diejenige Schicht untergehen ließe.

..der die Aafsahe reiattt, zwischen de« Extreme». Kapita! ued Artelt.

versöhnend uad vcritlodlitod die Brück« eu »chlaien.**

Der „Verbaruv" also, der die Angestellten, also vor allem doch

:n erster Linie seine Mitglieder als Versöhnungsbrücke
'.wischen Arbelt und Kapita) betrachtet, dieser

Verband ausgerechnet will den Zentral verband der Angestellten,
'e.scn klare und entschiedene Haltung bekannt ist. einer ge¬

heimen Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern verdächtigen.
Ueber diese Torheiten des Verbaruv ist kein Wort zu verlieren.

Eine solche Verdächtigung aber ist maßlose Demagogie.
Wie beim Abschluß des Tarifvertrages war der Verbaruv

auch b.i der Schaffung einer allgemeinen Dienstordnung
redlich bemüht. d«e Arbeit unseres Zentralvcrbandes nach

Kräften zu hin.ertre.ben. Seine Versuche, den Abschluß eines

Tarifvertrages unmöglich zu —che«, gelangen freilich nicht.

Dafür kann er es lb«f a's ein Verdienst für sich in Anspruch
nehmen, daß er d;e bcrt__;genösse.._-chaft_.c_.cz» Angestellten um

e'nc neureit!.c):e Dien>tcrdnung gcbra.h. bat Unter nichtigen
Verwinde« hat er die vo« uns mit den: Arbeltgebcrverband ab-

fcschfoasene Dieastordaaag heruntergerissen «nd ihre f>itrch-

führunv: unniö-ilieh i.emac.... Cl wird siefc Geier er :•_.. biete«.

ai'ch dieses trübe Kapitel in e'er Geschichte des Verbal v nodi
näher ?.\\ beleuchten.

So steht es «m dei Vvrhoruv. Was c b.sl.er la Angriff

genommen hat, hat Bit« einen. Fiasko Kecz»*et Sein Dasein

scheJet CbcH. • :>. ki Ine« anderen Zweck zu haben, a.s den. eir*

gesunde gowerlvschaiiuchc Entwicklung nufzuhalten.

Der Neuregelung des Dienstrechts bat er bisher

ständig entgegengearbeitet Immer noch träumt ©r von einer

Welt bunter Beamtenröcke. Immer noch lagt er der hoffnungs¬

losen Utope einer Verbeamtung nach. Heute, wo sie ihm gänz-

lich zu zerflleCeo besinnt, sucht er die Neuregelung des Dienst-

rechts überhaupt unmöglich zu machen, um ewig Im Trüben

fischen zu können.

Deu Tarifvertrag hat er bis aufs Messer bekämpft.
Dann hat er sich selbst daran beteiligt Und heute ist er froh.

daß SQin Name unter dem Uebereinkommen steht

Das Zustandekommen einer allgemeinen Dienstord¬

nung hat er aus Einsichtslosigkeit und Demagogie verschleppt

und sabotiert

Das ist sein Werk. Der Aufstieg der ßerufsgenossenschafts-

angestellten ist auf diesem Wege nicht möglich. Aber er wird

erfolgen, wenn der Weg beschritten wird, den der Zentral«

verband der Angestellten gewiesen hat und den er seit Jahre«

mit Erfolg gegangen ist. Heute hat der Verbaruv seinen letzten

Sinn verloren. Seine Qewerkschaftspoütik gehört zum alten

Eisen. Seio Daseinsrecht hat er verwirkt.

Die Entwicklung hat dem Zentralverband der Angestellten

recht gegeben. Mit ihm werden die Berufsgenosscnscüafts«

angestellten auch weiter von Erfolg zu Erfolg schreiten.

«_¦

-__¦»*¦ s»

Verwaltung.
Allgemeine Krankenversicherung. Wenn heute mehr denn

Je das Problem der Sozialversicherung die Tagesfrage der inter¬

essierten Kreise bedeutet so liegt der Qrund dazu einerseits

in den zutage getretenen Mißständen und den daraus geschöpfte«

Erfahrungen der letzten Jahre, andererseits in dem Bestreben«

in das sich alle in der Sozialversicherung praktisch und theore¬

tisch tätigen Personen teilen, die zum Wieder-Emporwachse«

des Staates als unentbehrlich erkannte Einrichtung ihrer Fehler

zu entkleiden und lebensfähiger zu gestalten. Der Weg zur

Vervollkommnung der Sozialversicherung freilich ist weit und

wird meines Erachtens nur unter schweren Kämpfen zurück¬

gelegt werden können, deren Bedeutung und Auswirkung nicht

unterschützt werden darf.

Was nun den Vorschlag von Schröder-Braunschweig in Nr. C

dieser Zeitschrift vom 16. Januar 1924 betrifft, so ist ihm in vielen

Teilen ohne Bedenken zuzustimmen. Auflösung der Betriebs««

Ersatz-, In.i.mgs- und Landkrankenkasscn. Einführung der obli¬

gatorischen iumillenversicherung, Zuziehung bisher nioht ver¬

sicherungsberechtigter Personen, das alles wäre nur zu begrüßen«

Aber glaube ich schon, daß dem Zustandekommen eines Qesetzea

über die Auflösung der genannten Kassen große Schwierigkeiten

gegenüberstehen würden, so darf man. meiner unmaßgebliche«

Ansicht nach, der festen Ueberzeugung sein, daß einer Verstaat¬

lichung der Apotheker und Äerzte. wie sie Schrader vorschlägt

zurzeit ur.i'be. windliche Hindernisse in den Weg gestellt würden.

Wir sind, leider, noch nicht oder nicht mehr in der Lage, vo«

der ganzen Aerzteschaft oder wenigstens ihren ausschlaggeben¬

den Teilen ta glauben, daß sie sich auf den angeführten ethischen

Standpunkt stellen werden. Der Arztberuf ist bedauerlicher¬

weise heute mehr oder weniger zum reinen Qeschäft geworden*

aus dem an geldlichem Verdienste so viel wie möglich heraus»

geholt werden soll. Das Ist aus dem heutigen verschärften und

erbitterten Lebenskampf heraus vielleicht verständlich. aSef

eben deshalb darf man nicht hoffen, daß die tonangebenden

Aerztekreise einer Verstaatlichung, mit der zwangsweise e.nf

Begrenzung des Einkommens erfolgen müßte, zustimmen werden.

Die Apothekcnbesilzer für diese Frage zu gewinnen läge virt«

leicht mehr im Bereiche der Möglichkeit doch darf auch hier

Standesbewußtsefn und Unabhängigkeitssinn nicht unterschätzt

werden. M. E. sollte daher zurzeit einer Verstaatlichung der

genannten Kreise nicht näher getreten werden, da ein Fettt*

schlag'wohl unausbleiblich sein wird. Und warum das in poli¬

tische und wirtschaftliche Kämpfe schärfster Art verstrickte VolH

noch mit dem von Aerzten und Apothekern zu erwartende«

Sturmlauf bedrängen? Lassen wir diese Frage ruhen, bis der

Kampf um Leben und Zukunft dem Kampf um derartig einschnei¬

dende Aenderungen nicht mehr so ausgeprägt zur Seite stehen

wird wie heute, und suchen wir unter Ausschaltung der be*

sprochenen Verstaatlichung r.uf anderen, wahrscheinlich leichter

gangbaren Wegen dem Ziele näher zu kommen.

Was uns, wie Schrader richtig bemerkt, als Erstes not¬

wendig ist ist dic Vereinfachung und Zusammenfassung der

Sozialversicherung. Und hier wäre vorzuschlagen: Vereinigung

von Kranken«. Invaliden- Angestellten- und Unfallversicherung!

Damit würde die Zusammenfassung aller Kräfte erreicht un<f

deren planvoüe Anwendung unter Auibcutung n'.ler nutzbrin¬

genden Momente gesichert «em. Als Fundament dieser ver<

einigten Verteuerungen wfire dfe Kranker''»'rs:chermg anzu«

sefeoL dl« immer <ksn wichtigsten Teil der Sozia;Versicherung

darstellte und daher, trotz aller sonstigen Aussichten und Vor¬

schläge die <Ir.t:id_ag_. hcl der Zusammenfassung «c.n muß. Ihr*
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Träger, die Krankenkassen, werden ausgebaut und übernehmen

die Aufgaben der Invaliden- und Unfallversicherung. Warum

tollte das meht möglich sein? Es kann sogar gesagt werden,

daß sie zur &ledigung dieser Aufgaben geeigneter erscheinen

«ls die derzeÄgcn ausübenden Organe. Sie sind m der Lage,

ihren Bezirk leichter zu übersehen, zu überwachen und mit ge¬

ringerer Inanspruchnahme des Verwaltungsapparates zu befrie¬

digen. Mit einer Zusammenlegung der verschiedenen Zweige

würde die Sozialversicherung einen gewaltigen Aufstieg er¬

fahren. Sämtliche ihr zufließenden Beiträge würden von einem

einzigen Apparat verwaltet, das Kapital vereinigte sich also ge¬

wissermaßen in einer Hand und könnte dadurch zu ungleich wert¬

volleren Leistungen benutzt werden, als bisher. Das allein

rechtfertigt schon den Gedanken eines Zusammenlegens und nur

«Hein die Zusammenfassung der zersplitterten Kapitalien kann

Zun. Erfolg führen.

Hand in Hand mit dieser Aenderung hätte ein Aufbau der

Krankenversicherung durch Zuziehung neuer Versicherten Platz

zu greifen. Die Qrcnze der Versicherungsberechtigung mit

150 Ooidmark für das Jahr spottet ia an und für sich schon jeder

Kritik, da es hierdurch einem Gewerbetreibenden gleich welcher

Art unmöglich ist sich der Versicherung anzuschließen. Es ist

daher zum Ersten Heraufsetzung dieser Grenze auf eine ver¬

nunftige Höhe zu fordern, wenn man nicht was vorzuziehen

wäre, für Kleingewerbetreibende die Grenze vollständig fallen

ließe und damit die freiwillige Versicherung auf die gleiche Höhe

brächte wie die Pflichtversicherung, in der zum Zweiten die

vollständige Beseitigung der Versicherungsgrenze verlangt

werden muß. Haben wir damit erreicht, daß alle in abhängigem

Arbeitsverhältnis stehenden Personen versicherungspflichtig und

'die Kleingewerbetreibenden versicherungsberechtigt sind, so

haben wir zusammen mit der Vereinfachung durch Zusammen¬

fassen die Sozialversicherung ein gut Stück vorwärts gebracht

«nd können dann getrost den Zeltpunkt erwarten, an dem das

Ideal der Sozialversicherung, die Volksversicherung mit Ver¬

staatlichung der Äerzte und Apotheken, nicht mehr so sehr für

eine Utopie gehalten werden muß. wie das heute vielfach ge-

«chlcltt L. Lied. Kaiserslautern.

Äerzte und Krankenkassen In Groß-Berlin. Die Tarifgemein-

sohaft Groß-Berlin des Verbandes der Äerzte Deutschlands ver¬

breitet ein Flugblatt unter den Krankenkassenmitgliedern, in

idem sie zum Austritt aus den Zwangskrankenkassen und zum

Eintritt In die Ersatzkassen auffordert. Wir halten es für aus¬

geschlossen, daß den Aerzten damit ein Erfolg beschieden sein

wird. Die Mitglieder der Krankenkassen wissen, daß der Kampf

von den Aerzten heraufbeschworen worden ist. und daß die

Krankenkassen das Menschenmögliche getan haben, um ihn zum

Nutzen der Versicherten in Güte beizulegen. Die Ortskrank^-
kassen in Groß-Berlin haben letzt eine Reihe von Behandlungs¬

stellen eingerichtet die sich starker Inanspruchnahme und wach¬

sender Beliebtheit erfreuen.

Auflösung der Kaappschaftsberufsgenossenschaft? Der

-Reichsarbeitsminister hat der Knappschaftsberufsgenossenschaft
«m 7. Februar 1924 mitgeteilt, daß er die Durchführung der

reichsgesetzlichen Unfallversicherung dem Reichsknappschafts¬
verein zu übertragen beabsichtige. Deswegen ersucht er den

Vorstand, alsbald mit dem Vorläufigen Vorstand des Reichs¬

knappschaftsvereins ins Benehmen zu treten und die Satzung der

Knappschaftsberufsgenossenschaft entsprechend umzugestalten.

Wie es scheint, besteht weder in den Kreisen des Bergbaues

noch bei der Knappschaftsberufsgenossenschaft irgendwelche

Sympathie für den Plan des Reichsarbeitsministers.
' ¦ '" ' '

-
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Gewerkschaftliches.
Tarifgemeinschaft mit dem Hauptverband deutscher Kran¬

kenkassen. Am 7. März haben in Dresden weitere Verhand¬

tungen Ober den Ncuabsohluß des Tarifs stattgefunden. Das

Ergebnis Ist den Fachgruppen durch Rundschreiben mitgeteilt

Zn» Reichstarifvertrag fflr die Knappschaftsangestellten.
Die Verhandlungen über den Reichstarifvertrag für die Knapp-

«chaüsangcstelltcn wurden am 14. März 1924 fortgesetzt. Das

iVerbandlur-gscrvrebnLs wird durch Rundschreiben mitgeteilt

Aus!'ihrungsbestlmmungen zur Personalabbauverordnung.
Das Reichskabinett hat unter dem 27. Februar Ausführungsbe-

etfmmungen zur PAV. erlassen. Sie sind veröffentlicht im

„Reichsbesoldungsblatr44 Nr. 11 vom 27. und Nr. 12 vom 29. Fe¬

bruar d. J. Anweisungen speziell zum Art. 17 der Personalab¬

bauverordnung (Beamte und Angestellte der Versicherungs¬

träger) enthalten diese Ausführungsbestimmungen nicht. Der

Reichsarbeitsminister wird für die Beamten und Angestellten der

Sozialvcrsicherungströger besondere Ausfilhningsbcstimmungen
herausgeben, die in Kürze zu erwarten sind. Von unserer Seite

fclnd dem Arbeitsminister zu diesem Zweck verschiedene Anre¬

gungen unterbreitet.

Herr Finger ordnet welter anl Herr Finger vom Ver¬

sicherungsamt In Haue a. S. lagt noch lustig hinter den Be-

trlebsratsmitglledern bei der Allgemeinen Ortskraukcnkäss« in

Halle a. ?.. unseren Kollegen Claus. Kölz und Wierh-
mann. her. Bisher bat er sie nicht zur Strecke fsbeacht Und
die Aussichten seiner Jagd werden von Te_g zu Tag trüber.

Sein paragraphengläubiges Gemüt kann das Anordnen nicht
lassen. Wir haben bereits berichtet, daß er dem Kassenausschuß
die Anweisung gegeben hat gegen den Kassenvorstand Klage
auf Erstattung der nach seiner Ansicht zu Unrecht ausgezahlten
Gehälter einzureichen. Aber Klagen kosten heute viel Geld. Du
angerufene Landgericht forderte vom Ausschuß einen Vorschuß
von 860 Goldmark. Zugleich fordert der Anwalt 300 Golumark
Vorschuß. Wer soll diese für die heutigen Verhä.tu.sse nicht
unbeträchtlichen Summen zahlen? Der Ausschuß bat Heren
Finger, er möge die Beträge vorstrecken. Herr Finger schickte
den Ausschuß zum Kassenvorstand. Der Vorstand soll also die

Klage gegen sich selbst, die sich Herr Finger leisten möchte,
sogar im voraus bezahlen. Diete Zumutung geht doch ein biß¬

chen weit Hoffentlich lehnt der Vorstand das Ansinnen des

Versicherungsamts auf das entschiedenste ab.
Herr Finger ist augenblicklich etwas in die Klemme geraten.

Er soll sich hinter den Ohren gekratzt und geseufzt haben: „Die
Sache wird ja immer verworrener!'4 Sie Würde sich allerdings
auf sehr einfache Weise ertedigen, wenn mau Herrn Finger, der

sich iür sein Amt als gänzlich ungeeignet erwiesen hat auf
schnellstem Wege in den Ruhestand schicken würde.

Wie wir bereits berichtet haben. (V.-Z. 1924, Seite 6) hat das

Reiehsversicherungsamt am 26. Januar 19_M io!gei.de Entschei¬

dung verkündet:

„Die Entscheidung'-« de« Ober vers.cherur>»_va.r>ts Merseburg vom II. tt«.

zember 1923 und des VersichcrcngsamU der Stadt IlaUc a. d. 8. vom 21. Sei»,
tember 1923 werden aufgehoben."

in der Begründung wird u. a. folgende aif.gcfüart:
„Zunächst war die Zulässigkeit der weiteren Bc;....werde zu prüfen. Ol«

Vertilgung des Versicherungsamts vom 21. September 1923 stein sielt wi» ihr

Inhalt ergibt, nicht ais ciue erneute Anordnung nach § 337 Abs. 2 der Reichs

Versicherungsordnung dar, über die das Oberversicherungsamt auf Besclt .verd*

endgültig zn entscheiden hätte. We VerfCjn.ng Ist insofern nicht ganf ki__r,

als sie die Anweisung enthalt. ..der Entscheidung des Obcnrcrslchtrun.isantla

za entsprechen". Gemeint ist offenbar dio Entscheidung vom 10. Juni 1923.

Diese enthalt aber als zweitinstanzliche Entscheidung überhaupt keine Aa

Ordnung, sondern lediglich die Bestätigung der vom Versicherungsamt selbst

am 20. April und 1. Mai 1923 getroffenen Anordnungen. Indem also das Ve/'

sichcrungsamt mittelbar auf diese früheren Anordnungen zurückgreift, will et

zweifellos keine von Ihnen unabhängige neue Anordnung treffen, sonder«

tediglicb Malinahmen zur Durchführung der inzwischen rechtskräftig gewor¬

denen früheren Anordnungen ergreifen. Hiernach handelt es vidi um eio.

auf § .«» a. a. O. gestützte auf_Jchtsbel_ördIic..e Ma8n_thme. die mit d.r Be¬

schwerde nnd weiteren Beschwerde angefochten werden kann. Letztere I»»

deshalb zullss.g; sie ist auch begründet.
Zu der angefochtenen Verfügung lag schon dushaib kein Ar.jä vor. weS

der Kassenvorstand, wie er nuch gemeldet hatte, der Anordnung, d.e drei

Angestellren zu entlassen, bereits am 15. Mal 1923 nachgekommen war. Das

VersIcSterungsamt Irrt, wenn es In der Verfügung das Üogenteil annimmt.

Dadurch, dafl der Vorstand sp.lter. dem Spruch des SK:hlichtur..Tsan.sscliusse»

folgend, die Entlassenen nieder eingestellt hatte, war ein neuer T_..c-..azid

ge.chaf.cn. Das Versicherungsamt hltte aach 9 357 Abs. 2 a. a. O. erneut ii.

Entlassung fordern können, wlre aber damit gegenüber der Stelli_n£..2jv''e des

Scblichtungsausschusses kaum za einem anderen Ergebnis gelangt. JcJ.nhlU

waren die Anordnungen vom 30. AprU und 1. Mai 1923 befolgt, Ihre nvch-.

mallge Durchführung somit unmöglich. Aber auch abgesehen davon wir 61.

Aufsichtsbehörde zn dem von Ihr unternommenen Schritt eicht befugt. Aller-'

dings gehört es gegebenenfalls zu den Aufgaben der Aufsichtsbehörde, dl«

Versicherungsträger zur Befolgung rechtskräftiger Entscheidungen anzuhalten.

Nachdem aber im vorliegenden Patte der Sci_.lfchtn...:sanssch..8 seine 1m-

ständigkeit zur Prüfung der Erage, ob ein wichtiger Qrund zur Eutlassung

vorliege, beiaht uad die Entlassung rückgängig gemacht hatte, blieb der Auf*

sichtsbehörde nur übrig, darauf hinzuwirken. daB gemäfl § 358 a. a. O. durch

die Versicherungsbehörden und gegebenenfalls durch das ordentliche Gericht

darüber entschieden werde, «reiche Bedeutung der Spruch de3 Schfichtungs-

aasschusses für das Verfahren nach der Keichsversichernr-gsordacng hat.- !»•

für die Entscheidung dieser Erage der Instanrcnzug nach 8 358 a. a. 0. vor.

resehen ist, darf nicht bereits im Wege n-.-tsichtsbehflrdtic.-er Einwirkung

hieran Stellung genommen werden (zu vergl. für ähnlicho Pä!!o Entscheidung

2555, Amtliche Nachrichten des RVA. 1919 S iie «7 und die dort ang« führte

Literatur). Hiernach rechtfertigt sich die g..rol!c_.e Entscheidung."

Wegen Beleidigung eines Arztes ist einer unserer Kollegen,

der als ein ruhiger und besonnener Beamter bekannt rsr, vom

Amtsgericht Köpenick xu 50 JWk. Geldstrafe verurteilt worden,

weil er sich über einen Arzt eine AeuBerung darüber erlaubt

hatte, daß dieser auf einem Rezept eine ungehörige Bemcrkun«

angebracht hatte. Der Fall ist ein Beweis dafür, wie empfindlich

Äerzte sein können, wenn es sich um ihre persönliche Khro

handelt, und wie vorsichtig Kl Dbesmte mit Ihren Auslas*«!

gen über Äerzte sein müssen.

Dienstordnung und Tarllvtsrtrag. in weiten Kreis«« besteht

immer noch Unklarheit über die rechtliche und praktische Be

üeutung der Dienstordnung *;nd des Tarifvertrages. Dies.: Vju
klarheit gibt einzelnen Fachverbtndchea toter Gelegenheit. Im

trüben zu fischen und Regen unsere« ZdA. zu herzen. Wie ist

zunächst die Rechtslage? Tarifvertrag urd Dienstordnung sind

nach lern heutigen Rechtszustande Gesamt rerc-iubarun

gen. Das bedeutet, sie könne.? nur im V. c_;e der Vereinbarung!

nicht der ein.se,tige.. Anordnung, zustande kommen. Vertrags«

Parteien beim Abschluß voa Tarifveri-ägen lind einerseits de<
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Arbei&eberverbaad oder ein einzelner Arbeitgeber, auf der

anderen Seite dit Gewerkschaft. Die Dienstorduungcn dagegen

sind zwischen Arbeitgeber und Bctricbsvertretung Un der Kegel

ist «les der AngestelUearat) zu vereinbaren. Wo eine Einiguna

zwischen den Parteien nicht zustande kommt, kanu der Schlich¬

tungsausschuß die Streitfragen durch Schiedsspruch regeln.

I» Schiedsspruch ist in Fragen der Dienstordnung endgültig

(m.t Abnahme der Bestimmungen über die Arbeitszeit — § 75

BRG. —). in allen anderen Fallen bedarf er. wenn er von den

Parteien nicht angenommen wird, der Vcrbindlichkeitserklärung.

h;r Inhalt von Tariivcrirag und Dienstordnung ist grund¬

sätzlich der gleiche. Der Tarifvertrag regelt die Arbeits- und

Vergütnngsbedinguiigen innerhalb eines Erwerbszweiges.

d:c D.castordnui.g innerhalb eines Betriebes. Sowohl Tarif¬

vertrag eis liierrstOrdnung bilden die Grundlage für den Ab¬

schluß von Finzclverlr3j.cn. Der Tarifvertrag hat vor der

Dien- .o-dnur... den V o : r a n g <£§ 66 Ziff. 5 und 78 Ziii. 3 BRO.).

Er i<: üjhcr rechtlich das Primäre.

. r den Kampf um die Verbesserung der Arbeitsbedingun¬

gen mnB der Tarifvertrag gleichfalls das Primäre sein. Es ist

©In: weiteres klar. daB durch das zersplitterte Vorgehen der

«il n Betric bsvertretungen ein weniger günstiges Ergebnis

erreicht werden kann als durch den geschlossenen Vorstoß der

OcwerlUcftaft Der Tarifvertrag ist in weit höherem Maße dazu

geeignet, im Kampf um die Arbeitsbedingungen bessere Posi¬

tionen zu erreichen. Außerdem kann nur durch den Tarifvertrag

ein einheitliches Arbeitsrecht für alle Angestellten einer

Beruf-^r-.'ppe erreicht werden. Ist aber der Tarifvertrag abgc-

«di .
so können die Dienstordnungen nicht ungünstigere

Arbe its- unJ Vcrg.itungsbedingun__en enthalten. Sie müssen

vielmehr entsprechend dem Inhalt des Tarifvertrages geändert

Verden. Bestehen dagegen in den Dienstordnungen günstigere

Be»timmungea als der Tar.fvcrtrag sic vorsieht, so bleiben diese

«r .:..KitzJich unberührt.

Ls muQ infolgedessen auch für die Neuregelung des Dienst«

rcvh.s der Orundsatz der Gestaltung der Arbeiis- und Ver-

gülun-. .bedingungen durch Tarifvertrag uneingeschränkt zur

Geltung gebracht werden. Ein guter Tarifvertrag schließt gute

D. .Ordnungen ein.

Es ist verwunderlich, daß der Verbaruv heute Immer

»och damit krebsen geht, daß nur dic Dienstordnung das Allcin-

ac.i;;u.ac.K.:.de sei und daß unser Zentralverband der Ahgcstcll-

len. der den freien Tarifvertrag will, den Interessen der Kollegen

eniv:«._.cnnrbc!te. Jeder Bcrufsgcnossenschaftsangcstellte weiß,

daß tler ZdA. mit dem Arbeitgeberverband deutscher Berufs-

genobsenschaften bereits eine Musterdienstordnung vereinbart

und den Arbcrtgebervcrband verpflichtet hatte, diese Mustcr-

#esü tordnung in den Betrieben seiner sämtlichen Berufgenossen-
scha.tcn einzuführen. Jeder weiß auch, mit welchen Mitteln der

Verbaruv dieses Abkommen hintertrieben und schließlich dessen

Durchführung unmöglich gemacht hat Wenn also jemand die

Bcruis.rcaossenschaftsangestellten um gute Dienstordnungen ge¬

bracht hat. dann ist es der Verbaruv gewesen. Es wird sich

Gelegenheit bieten, sein dunkles Spiel in der Frage der Dienst«

•rdatag noch näher zu beleuchten.

MHWirkung der Betriebsvertretung bei der Verhangnes von

StraLn. Früher war die Verhängung von Strafen uneinge¬

schränktes Recht des Arbeitgebers. Das Betriebsrätegesetz hat

dieses autonome Prinzip durchbrochen und an seine.Stelle die

swe;sei.ige Vereinbarung gesetzt. Strafen sind künftig nur dann

rechtswirksam, wenn sic vom Arbeitgeber gemeinsam mit der

Bctr;tbsvcr.ret..ng festgesetzt werden (8 80 Abs. 2 BRO.).
Kommt eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsvertre¬

tung nicht zustande, so entscheidet der Schlichtungsausschuß.
Alle Strafen also, die nach Inkrafttreten des BRO. ohne Mit¬

wirkung der Betriebsvertretung verhängt sind, sind rechts-

anv.-;rksam. Es kann verlangt werden, daß sic in den Personal¬

akten gestrichen werden.

Diese Frage ist in einem Entscheid dts Landgerichts I

Berlin vom 14. Februar 1924 (23.0.4.24) entschieden.

In der „Volkstümlichen Zeitschrift*' 1923 Seite SO ist über

diesen Streitfall bereits berichtet worden. An Jener Stelle Ist

«•ch ein Gutachten des Universitätsprofessors Dr. Kaskel aus-

B«glW«iM wiedergegeben. Das Landgericht hat sich den Aus-

Ifthrnstgea des Gutachters in allen entscheidenden Punkten an-

gesebi »sen.

Das Landgetichtsgflefl ist für die Angestellten der Sozial-

versicherungstrüger von grundsätzlicher Bedeutung. In diesem

Uittil ist zugleich festgestellt, daß die Dienstordnuinren nach

der RVO. Dienstvorschrift«« fBetricbsvcrembarungen im Sinne

des BRO. sind und daß ln.o!_.-cdcsscn am Zustandekommen aller

Dienstordnungen dis BetriebsvertretBng mitzuwirken bat. Für

Aenderungen von Dtenstordmutge« gilt das gl-.iche.

Ein Wolf Im Schaffpelz. Ilerr Direktor b. c Meesauyn, Oe-

»t häftsiührer <W Süddeutsche« Eiseil« un.l Stahl-BemJs«

ICTCS1 '.schuft, beklagt sich in der „Deutschen Al*/.-:.ie:nen Zei¬

tung" ober üen Mißbrauch des Tarifvertrages". Bei Verabschie¬

dung der Reichsbesoldungsordnung, so führt er aus, hätte die
Nationalversammlung eine Entschließung angenommen, wonach

alle öficntiich-rechti.chcn Körperschaften, darunter auch die
Träger der Sozialversichcrnug, die Grundsätze der Reichsbesol¬
dungsordnung zur Anwendung bringen sollten. Durch die Allge¬
meinverbindlichkeitserklärung des bösen Tarifvertrages verbiete

man den gewerblichen Berufsgenossenschaften einfach, so klagt
Herr Meesmann, einen einstimmigen Beschluß der Nationalver¬

sammlung zu befolgen. Man denket Diese Klage ist rührend,
wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Für die Berufs-

geiiossenschaftsangestcliten besteht seit vielen Jahren ein

Reichstarifvertrag, der regelmäßig, trotz der heftigen Sabotage
versuche der Außenseiter, für allgemein verbindlich erklärt

worden ist. Zu den führenden Tarifsaboteuren hat die Süd¬

deutsche Eisen- und Stahl-Berufsgenosscnschaft bei ihren An¬

gestellten den Tarifvertrag immer noch nicht eingeführt. Das

Reiehsversicherungsamt hat anf eine Reihe von Einzelbeschwer-
den diese Berufsgenossenschaft jedesmal verurteilt, den Ange¬
stellten die tariflichen Ansprüche zu gewähren. Herr Meesmann

sabotierte den Tarif weiter. Auf eine Aufsichtsbeschwerde

unseres Zentralvcrbandes der Angestellten hat das RVA. dann

wiederholt angeordnet, den Tarifvertrag einzuführen. Es hat

dabei eine beispiellose Langmut mit Herrn Meesmann und seiner

Berufsgenossenschaft gehabt. Endlich hat es sich dazu aufge¬
rafft, dem Vorsitzenden eine Geldstrafe von 1000 Ooldmark auf¬

zuerlegen, Ihm auch eine weitere Geldstrafe in Aussicht gestellt.
Diese Maßnahme des RVA. Ist offenbar der Anlaß zu der Jere-

miade des Herrn Meesmann in der Jt, D. Ztg."
Wenn Herr Meesmann den Beschluß der Nationalversamm-

lung ins Feld führt, so ist er sich nicht klar darüber, welchen
'

Sinn er hatte. Soviel sollte doch aber Herr Meesmann be¬

greifen, daß dic Nationalversammlung gar nicht daran gedacht
hat. ihm damit Material zur Hintertreibung des Rechts der An¬

gestellten anf gleichberechtigte Mitwirkung an der Regelung
ihrer Arbeitsbedingungen zu geben.

Im Übrigen ist Herr Meesmann schlecht unterrichtet, wenn

er behauptet, alle übrigen Versicherungsträger seien vom

„TarKzwang" befreit. Sollte Herr Meesmann noch nichts von

den Tarifvertragen der Krankenkassenangestellten gehört
haben?

Das Relchsarbeitsniinistcrium Icukt ein. In Nr. 4 unserer

Zeitschrift haben wir einen Runderlaß des Reichsversicherungs¬
amts vom 5. Februar veröffentlicht, in dem den Berufsgenossen¬
schaften ein Bescheid des Reichsarbeitsministers mitgeteilt wird.

Dieser Bescheid stellt eine Auslegung des Art 7 Abs. 1 der

Personalabbauvcrordnung dar. Danach soll bei den Berufs-

fpossenschaftsangestelltcn
die Anstellung auf Lebenszeit nnd

ie Gewährung des Anrechts auf Ruhegehalt als „Einstellung
eines Beamten" oder als „Verleihung einer Planstelle" anzu¬

sehen sein. Daraus ergibt sich, so schließt der Reichsarbeits-
. minister, daß sowohl die Anstellung auf Lebenszeit als auch die

. Verleihung des Anrechts auf Ruhegehalt für die Dauer der Ein-

stellungssperre grundsätzlich nicht zulässig ist. Oegen diese

bedenkliche Oesetzcsauslegutig haben wir sofort beim Reichs¬
arbeitsminister Protest eingelegt. In einem Antwortschreiben

vom I. März 1924 an uns sucht der Reichsarbeitsminister zu¬

nächst in einer ausführlichen Darstellung seinen Rechtsstand¬
punkt näher zu begründen. Er kommt danach zu dem Er«

gebnis:
..Ich bin sonach nicht in der Lage, meinen Erlafl. auf den sich der Rund-

erlzO des Reich»versichcrnngssn.ts vom S. Tebroer 1924 gründet, abzuändern."

Das Antwortschreiben fährt dann aber in fo'gender Weise

fort:
..Ich bemerke Jedoch ausdrücklich, dafl die in Trage stehenden BestIm-

mungen uur fOr eine Uebergangszeit Geltung haben sollen. Sie Verden nach

Artikel 17 { 4 letzter Satz PAV. aufgehoben werden, sobald der Abbau durch-

geführt ist. Für dic Utbcrgangszeit werden die Berufsgenossenschaften In des

fällen, wo dic Ruhegehal.sbcrech.igung nach den Tarifverträgen oder Dienst¬

ordnungen eintreten soll, entsprechende Anträge mir vorlegen; ich werde diese*

Antrfigen meine Genehmigung nicht versagen, sofern die finanzfeile Lage der

Berufs_.eposseiisc_.aft nicht ausnahmsweise dazu zwingt Eine Schldlgnng der

Angestellten der Berufsgenossenschaften ist sonach nicht za befürchten."

Solange der Rdchsarbeitsminister seine Finger von den

Arbeitsbedingungen der Bcrufsgenossenschaftsangcstctltcii läßt,
haben wir keinen Grund, mit ihm lange rechtstheoretische Aus¬

einandersetzungen zu führen. Sollten indes irgendeinem Ange¬
stellten durch seinen Erlaß Nachteile entstehen, so werden wir

die Angelegenheit wieder auigreife;:.

München. Dic Fachgruppe veranstaltete am 29. Februar

eine Versammlung. In der Kollege Brenke vom Ihuptvorstand
über: „Das neue Pienstrccht" sprach. Folgende Entschließung
wur.le einstimmig angenommen:

.Die an 29. Febrcar 19.M im OcweTkscbsftiha;.» In München lagei-d»

Verst.nr'.inBg dor KfrükenkasjcnangestelMcn von München-Stadt und Land er¬

kür: ..nm-ütig. daß >ie si_:h auf den Bodtn dtr vom ZdA. eufgestellten Forde¬

rungen «tr Nvure_.et.in.. Cc* Uivastrccbls für

»icheru-.s_.U-.grf ereil*, die tk.-e..._i2u_!g dei

die Angestellten der Sozia! var-

Beam.crx.igii.vcha.t ablehnt und

lie.es Tarif- ....: Detrleb»n.lsTtcbl fordert."
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